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Stadt Heidelberg 
Dezernat III, Kulturamt 
 

 
 
 
Genehmigung von Abschlagszahlungen auf 
Zuschüsse im Einzelplan 3 des Haushalts 
2005 in Zuständigkeit des Haupt- und 
Finanzausschusses 

 
 
 

Beschlussvorlage  
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Zustimmung zur Be-

schlussempfehlung 
Handzeichen 

 
Kulturausschuss 16.02.2005 N   

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

17.02.2005 Ö   

 
 

Vertraulich zu behandeln 
bis zur ersten öffentlichen  
Beratung in den Gremien 
des Gemeinderats 
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 Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
 Der Kulturausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt vorbehaltlich der Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan 2005/2006 durch den Gemeinderat der Stadt Heidelberg und der Genehmi-
gung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Abschlagszahlungen auf die Zuschüsse 
2005 an die in der Vorlage genannten Empfänger in Höhe von 25% der für 2004 gewährten 
Barzuschüsse (UA 3010 / 3211 / 3311 / 3500). 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
1. Unmittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 

 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

KU 2 Kulturelle Vielfalt unterstützen 
KU 3 Qualitatives Angebot fördern 

  

Begründung: 
 Zu Beginn des Jahres müssen die Institutionen Abschlagszahlungen erhalten, um 

die Liquidität zu erhalten und um die Kulturlandschaft in Bewegung zu halten. 
 
2. Mittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes im Sinne eines fachübergreifenden 

Ansatzes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

 (keine) 
  

Begründung: 
 (keine) 

 
 
 
 
Begründung: 
 
Im Haushalt 2005/2006 sind die nachstehend aufgeführten Zuschüsse veranschlagt, für deren 
Gewährung nach der Hauptsatzung der Haupt- und Finanzausschuss zuständig ist. 
 
Die nachstehend aufgeführten kulturellen Institutionen bitten - zur Aufrechterhaltung des laufen-
den Betriebes - um eine Abschlagszahlung auf den Zuschuss 2005. 
 
Wir schlagen vor, Abschlagszahlungen in Höhe von 25 % der im Vorjahr gewährten Barzuschüs-
se zu bewilligen. 
 
Die weitere Überweisung der Zuschüsse 2005 erfolgt entsprechend der städtischen Freigabere-
gelungen unter Berücksichtigung der endgültigen Ansätze. 
 

 Ansätze 2005 
gemäß Entwurf 

ausgezahlter 
Zuschuss 

2004 
 

Abschlags-
zahlung 2005 

Deutsch-Amerikanisches Institut 
davon Barzuschuss 
Miete für Sofienstraße 12 

252.340 
137.040 
115.300 

249.387 
134.130 
115.257 

 
33.530 

    
Zimmertheater Heidelberg 201.400 199.070 49.770 
    
Akademie für Ältere insgesamt 
davon Barzuschuss 
Miete für Gebäude Bergheimer Straße 
76/78 
Kostenerstattung Personalverwaltung 

115.550 
109.700 

3.220 
 

2.630 

113.488 
108.373 

3.221 
 

1.894 

 
27.090 
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Heidelberger Kunstverein insgesamt 
davon Barzuschuss 
Miete und Nebenkosten für Ausstel-
lungsräume im Kurpfälzischen Muse-
um 

242.870 
160.040 

82.830 
 

 

240.060 
157.230 

82.830 
 

 

 
39.310 

 
 
gez. 
 
Dr. Gerner 
 
 
 


